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VERWALTUNGSVERFAHREN
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Stellenausschreibung für einen Verwaltungsdirektor (m/w) (Besoldungsgruppe AD 14) des Büros
des Gremiums Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK-Büro)

KOM/2010/01

(2010/C 53 A/01)

Das GEREK-Büro

Das GEREK-Büro wird eingerichtet zur administrativen und fachlichen Unterstützung des neuen Gremiums
Europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation (GEREK). Das Büro wird zunächst in
Brüssel angesiedelt sein. Sein endgültiger Sitz bleibt noch festzulegen.

Das GEREK besteht aus einem Regulierungsrat, dem die Leiter der 27 nationalen Regulierungsbehörden
angehören. Das GEREK soll die Europäische Kommission und die nationalen Regulierungsbehörden beraten
und das Europäische Parlament und den Rat in Fragen der Anwendung des EU-Rechtsrahmens für elektroni�
sche Kommunikation unterstützen. Das GEREK wird insbesondere fairen Wettbewerb und einheitliche Regel�
ungen im Binnenmarkt für elektronische Kommunikation fördern, indem es fachkundige Beratung anbietet
zu Marktdefinitionen, zu Analysen und Problemlösungen, zur Definition länderübergreifender Märkte, zu
grenzüberschreitenden Streitigkeiten und zu Nummerierungsfragen.

Das GEREK-Büro unterstützt das GEREK in fachlicher und administrativer Hinsicht. Das GEREK-Büro mit sei�
nen bis zu 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird von einem Verwaltungsdirektor (1) geleitet, und zwar
unter Aufsicht eines Verwaltungsausschusses, der sich aus den Leitern der 27 nationalen Regulierungsbehör�
den und einem Vertreter der Europäischen Kommission zusammensetzt.

Das GEREK-Büro wird insbesondere Informationen von nationalen Regulierungsbehörden sammeln sowie
Informationen zu Rolle und Aufgaben des GEREK weiterleiten, bewährte Regulierungspraktiken unter den
nationalen Regulierungsbehörden verbreiten, den Vorsitz des GEREK-Regulierungsrats bei der Vorbereitung
seiner Arbeiten unterstützen sowie Sachverständigen-Arbeitsgruppen einrichten und in ihrer Tätigkeit unter�
stützen.

Für das Personal des Büros, einschließlich des Verwaltungsdirektors, gelten das Statut der Beamten der Euro�
päischen Gemeinschaften, die Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen
Gemeinschaften sowie die von den Gemeinschaftsorganen einvernehmlich erlassenen Regelungen für die
Anwendung des Statuts und der Beschäftigungsbedingungen.

(1) Jeder Hinweis in dieser Ausschreibung, der sich auf Personen männlichen Geschlechts bezieht, gilt automatisch auch für
Frauen.
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Die zu besetzende Stelle

Dem Verwaltungsdirektor obliegt die Leitung des Büros und die Gesamtverantwortung für die laufenden
Arbeiten im Zusammenhang mit der fachlichen und administrativen Unterstützung des GEREK. Er arbeitet
mit dem GEREK zusammen und stellt die Koordinierung mit dessen Arbeiten sicher. Er übt seine Aufgaben
in voller Unabhängigkeit aus und ist gegenüber dem Verwaltungsausschuss rechenschaftspflichtig. Zu seinen
Zuständigkeiten gehört insbesondere,

— unter der Aufsicht des Verwaltungsausschusses die für das Funktionieren des Büros erforderlichen Maß�
nahmen zu treffen;

— den Verwaltungsausschuss bei der Aufstellung des Haushaltsplans des Büros und bei der Ausarbeitung
des Jahresarbeitsprogramms des Büros zu unterstützen;

— in seiner Eigenschaft als Anweisungsbefugter unter der Aufsicht des Verwaltungsausschusses den Haus�
haltsplan des Büros auszuführen und Rechenschaftspflicht und Verantwortung gegenüber der Haushalts�
behörde auszuüben;

— unter Anleitung des Regulierungsrats die Durchführung des Jahresarbeitsprogramms des Büros zu über�
wachen;

— bei der Aufstellung der Tagesordnungen des Regulierungsrats, des Verwaltungsausschusses und der Sach�
verständigen-Arbeitsgruppen mitzuwirken;

— an der Ausarbeitung des Entwurfs des jährlichen Tätigkeitsberichts des GEREK mitzuwirken;

— an den Arbeiten des Regulierungsrats des GEREK und des Verwaltungsausschusses teilzunehmen, wobei
er jedoch kein Stimmrecht besitzt;

— als Ansprechpartner für EU-Organe, Verbände, einschlägige Akteure und interessierte Dritte zu fungieren;

— den Vorsitz zu unterstützen mit Blick auf die Beziehungen des GEREK zu den EU-Organen und auf die
Teilnahme an Veranstaltungen auf geeigneter Ebene im Auftrag des Vorsitzes.

Auswahlkriterien

Bei der Auswahl des Verwaltungsdirektors werden folgende Kriterien angelegt:

— sehr solide Kenntnis der Regulierungspolitik und -praxis im Bereich der elektronischen Kommunikation
und einschlägige Managementerfahrung;

— gründliche Kenntnis der EU-Organe, ihrer Arbeitsweise und ihres Zusammenwirkens sowie der EU-Poli�
tikbereiche und internationaler Aktivitäten, die für die Tätigkeiten des GEREK von Belang sind;

— nachgewiesene Managementfähigkeiten sowohl auf dem Gebiet der Politik-/Strategieentwicklung als auch
in administrativen Belangen;

— Berufserfahrung in leitender Stellung;

— Fähigkeit, in einem europäischen, multikulturellen und mehrsprachigen Umfeld ein Team zu führen und
zu motivieren;

— Fähigkeit, mit den europäischen Institutionen und der Öffentlichkeit zu kommunizieren und mit den ein�
schlägigen Akteuren (europäische, internationale, nationale und kommunale Behörden, internationale
Organisationen usw.) zusammenzuarbeiten;

— gründliche Kenntnis des Englischen als Arbeitssprache.
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Von Vorteil wären:

— Erfahrung in Haushalts-, Finanz- und Personalverwaltung in einem nationalen, europäischen und/oder
internationalen Kontext;

— ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit und Verhandlungsgeschick;

— in jüngster Zeit erworbene praktische Erfahrung in Regulierungsbelangen im Bereich der elektronischen
Kommunikation, insbesondere Erfahrung, die in einer nationalen Regulierungsbehörde erworben wurde.

Voraussetzungen für eine Bewerbung

Um zur Auswahlphase zugelassen zu werden, müssen Bewerber/-innen vor Ablauf der Bewerbungsfrist fol�
gende Kriterien erfüllen:

— Staatsangehörigkeit: Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der Europäischen Union;

— Hochschulabschluss:

— Ausbildungsniveau, das einem abgeschlossenen Hochschulstudium bei einer Regelstudienzeit von
mindestens vier Jahren entspricht, nachzuweisen durch ein entsprechendes Zeugnis, oder

— Ausbildungsniveau, das einem abgeschlossenen Hochschulstudium bei einer Regelstudienzeit von
mindestens drei Jahren entspricht, nachzuweisen durch ein entsprechendes Zeugnis, sowie mindes�
tens einjährige einschlägige Berufserfahrung (diese einjährige Berufserfahrung kann nicht auf die wei�
ter unten geforderte, nach dem Hochschulabschluss erworbene Berufserfahrung angerechnet werden);

— Berufserfahrung: Nach Erwerb der obengenannten Qualifikationen mindestens 15 Jahre Berufserfahrung;

— Für die Stelle relevante Berufserfahrung: Von den 15 Jahren Berufserfahrung sollten mindestens fünf
Jahre von unmittelbarer Relevanz für die zu besetzende Stelle sein und im Bereich der elektronischen
Kommunikation erworben worden sein;

— Managementerfahrung: Mindestens fünf Jahre Berufserfahrung in einer Managementfunktion;

— Sprachen: Gründliche Kenntnis einer Amtssprache der Gemeinschaft und ausreichende Kenntnis einer
weiteren Amtssprache;

— Altersgrenze: Die Bewerber müssen in der Lage sein, die volle dreijährige Amtszeit vor Erreichen des
Rentenalters abzuleisten. Für Zeitbedienstete der Europäischen Gemeinschaften ist das Rentenalter am
Ende des Monats erreicht, in dem die betreffende Person das 65. Lebensjahr vollendet.

Unabhängigkeit und Erklärung zu etwaigen Interessenkonflikten

Der Verwaltungsdirektor muss eine Erklärung abgeben, in der er/sie sich verpflichtet, unabhängig und im
öffentlichen Interesse zu handeln, sowie eine Erklärung zum Bestehen etwaiger Interessen, die seine Unab�
hängigkeit beeinträchtigen könnten. Bewerber müssen in ihrer Bewerbung bestätigen, dass sie hierzu bereit
sind.

Auswahl und Ernennung

Der Verwaltungsdirektor wird vom Verwaltungsausschuss ausgewählt, nachdem dieser die Qualitäten der
Bewerber und ihre Eignung für die ausgeschriebene Stelle anhand der obengenannten Kriterien bewertet hat.

Voraussichtlich wird der ausgewählte Bewerber vor seiner Ernennung aufgefordert, sich vor dem zuständigen
Ausschuss des Europäischen Parlaments zu äußern und Fragen zu beantworten.
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Chancengleichheit

Das GEREK-Büro ist den Grundsätzen der Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung gemäß Artikel 1
Buchstabe d des Beamtenstatuts (2) verpflichtet.

Beschäftigungsbedingungen

Der Verwaltungsdirektor des Büros wird gemäß Artikel 2 Buchstabe a der Beschäftigungsbedingungen für
die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (3) als Bediensteter/Bedienstete auf Zeit der
Besoldungsgruppe AD 14 für einen Zeitraum von drei Jahren eingestellt. Dieser Zeitraum kann, wie in der
Verordnung (EG) Nr. 1211/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates (4) zur Einrichtung des GEREK
und des Büros vorgesehen, einmal verlängert werden.

Bewerbungsverfahren

Berücksichtigt werden können nur Bewerbungen, die Folgendes umfassen:

1. ein Anschreiben, in dem kurz die Gründe für die Bewerbung dargelegt werden, und

2. einen Lebenslauf, der nach Möglichkeit unter Verwendung des Europass-Lebenslauf-Formats (5) zu
erstellen ist. Die Bewerber werden ausdrücklich gebeten, einen kurzen Überblick über einschlägige
Berufserfahrung und Fachkenntnisse zu geben. Es werden nur Bewerbungen berücksichtigt, die das beige�
fügte Bewerbungsformular enthalten (ebenfalls auf der Website EUROPA verfügbar: http://ec.europa.eu/
dgs/personnel_administration/working_senior_mgt_de.htm).

Unvollständige Bewerbungen werden nicht berücksichtigt.

Weitere Unterlagen (z. B. beglaubigte Kopien von Zeugnissen, Diplomen, Referenzen und Nachweisen der
Berufserfahrung) sind in einem späteren Stadium des Verfahrens auf Verlangen einzureichen.

Zur Vereinfachung des Auswahlverfahrens wird der gesamte Schriftverkehr im Zusammenhang mit der vor�
liegenden Stellenausschreibung in englischer Sprache abgewickelt.

Bewerbungen sind — vorzugsweise in englischer, französischer oder deutscher Sprache — per E-Mail zu
richten an:

INFSO-SELECTIONS-BERECOFFICE@ec.europa.eu

Bewerber, die nicht in der Lage sind, ihre Bewerbung per E-Mail zu übermitteln, können sie per Einschreiben
oder durch einen Kurierdienst an folgende Anschrift senden:

Europäische Kommission
Generaldirektion Informationsgesellschaft und Medien
KOM/2010/ — Stelle des Verwaltungsdirektors des GEREK-Büros
Referat INFSO.R.1 „Humanressourcen“
Büro BU25 — 04/187
1049 Brüssel
Belgien

Bewerber werden gebeten, jede Adressenänderung unverzüglich der obengenannten Stelle schriftlich mitzu�
teilen.

Weitere Auskünfte erteilen:

Herr Bernd Langeheine, Direktor INFSO.B: „Politik im Bereich der elektronischen Kommunikation“
Tel. +32 22991855
E-Mail: Bernd.Langeheine@ec.europa.eu

Frau Anne Bucher, Direktorin INFSO.R: „Ressourcen“
Tel. +32 22993456
E-Mail: Anne.Bucher@ec.europa.eu

(2) ABl. L 124 vom 27.4.2004, S. 1; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0723:DE:NOT
(3) ABl. L 124 vom 27.4.2004, S. 1; http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R0723:DE:NOT
(4) ABl. L 337 vom 18.12.2009, S. 1; http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2009:337:SOM:DE:HTML
(5) Der Europass-Lebenslauf kann von folgender Website heruntergeladen werden: http://europass.cedefop.europa.eu/htm/

index.htm
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Bewerbungsschluss:

Die Bewerbungsfrist endet in der Regel einen Monat nach Veröffentlichung der Stellenausschreibung im Amtsblatt der
Europäischen Union.

Bewerbungen sind spätestens bis zum 6. April 2010 per E-Mail oder per Einschreiben (maßgebend ist das
Datum der E-Mail oder im Falle eines Einschreibens das Datum des Poststempels) einzureichen.

Per Kurierdienst übermittelte Bewerbungen müssen ebenfalls an diesem Tag bei der obengenannten Adresse
abgegeben werden, und zwar spätestens bis 17.00 Uhr (Brüsseler Zeit).

Die Kommission behält sich das Recht vor, die Bewerbungsfrist — ausschließlich durch Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Union — zu verlängern.

Wichtiger Hinweis für Bewerber

Die Bewerber werden darauf hingewiesen, dass die Arbeiten der Auswahlausschüsse vertraulich sind. Es ist
Bewerbern und in ihrem Namen handelnden anderen Personen untersagt, direkt oder indirekt Kontakt zu
den Mitgliedern dieser Ausschüsse aufzunehmen.

Schutz personenbezogener Daten

Kommission und GEREK-Büro werden dafür Sorge tragen, dass die persönlichen Daten der Bewerber im Ein�
klang mit der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung perso�
nenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und zum freien Datenver�
kehr (6) verarbeitet werden.

(6) ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1.










